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Satzung 

in der Fassung vom 1. April 2004 anerkannt durch die Stiftungsbehörde des Landes Niedersachsen am 

07. April 2004 unter Berücksichtigung der am 16. März 2021 durch den Stiftungsrat beschlossenen und 

am 03. Juni 2021 durch die Stiftungsbehörde genehmigten Satzungsänderung. 

Im Rahmen dieser Satzung sind stets Personen männlichen, weiblichen oder diversen Geschlechts 

gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche 

Form verwendet. 

Die Stiftung strebt bis zum Jahr 2025 eine ausgewogene Besetzung der Gremien nach Geschlecht an. 

 

§ 1  

Name, Rechtsform, Sitz 

1. Die Stiftung führt den Namen SüdniedersachsenStiftung 

2. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

3. Der Sitz der Stiftung ist Göttingen. 

§ 2  

Stiftungszweck 

1. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklung und des Wachstums der Region Südnieder-

sachsen in ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gesamtheit sowie dem Schutz der na-

türlichen Umwelt. Dies schließt auch die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung ein-

schließlich der Studierendenhilfe ein.  

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 

▪ die Förderung von Kommunikation, und Kooperation zwischen den Entscheidungsträgern der 

Region, insbesondere den gesetzlichen Vertretern von Gebietskörperschaften, Unternehmen, 

Hochschulen, Instituten, Kammern und Verbänden, sowie dem Dialog mit Entscheidungsträ-

gern auf der Landes- und Bundesebene, 

▪ die Vernetzung infrastruktureller, institutioneller, sozialer und kultureller Ressourcen, 

▪ Maßnahmen zur Verbesserung des Ansehens und der Attraktivität der Region bei Personen, 

Wirtschaft und Institutionen innerhalb und außerhalb der Region, 

▪ die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Umweltschutz, Naturschutz und 

Wirtschaft, 
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▪ die Förderung der Deregulierung und des Bürokratieabbaus, 

▪ die Förderung des Transfers von Wissen, Innovation und Technologie unter Beteiligung von 

Unternehmen, Hochschulen und öffentlicher Verwaltung der Region, 

▪ die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Unternehmen, Verbänden und In-

stitutionen in der Region, 

▪ die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Forschung und Lehre und den Un-

ternehmen in der Region, 

▪ die Förderung und Entwicklung der Region als Ziel für privaten und geschäftlichen Tourismus, 

▪ die Förderung und Erarbeitung von Methoden und Instrumenten zur Entwicklung und für das 

Wachstum der Region, 

▪ die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unterneh-

men, Betriebe und Arbeitnehmer in der Region, 

▪ die Bündelung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung und für das 

Wachstum der Region,  

▪ die Förderung des Bildungsstandortes Südniedersachsen durch Vernetzung von Bildungsan-

geboten, Verbesserung der Qualität von Bildung sowie der Berufsorientierung und Ermögli-

chung der Wahrnehmung von Bildungs- und Teilhabechancen, 

▪ und die Ausrichtung von Konferenzen und Veranstaltungen, Veröffentlichungen in gedruckter 

und digitalisierter Form, Präsenz in Medien wie Rundfunk, Fernsehen und Internet, Erstellung 

von Analysen und Gutachten, die Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen und Über-

nahme und Umsetzung von Projekten.  

2. Die Stiftung kann ihren Zweck auch dadurch erfüllen, dass sie anderen Organisationen Mittel zur 

Verfolgung der Zwecke der Stiftung zur Verfügung stellt. 

§ 3  

Mittelverwendung der Stiftung 

1. Mittel der Stiftung dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

2. Personen oder Institutionen dürfen durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. 

3. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus der Stiftung besteht nicht. 
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§ 4  

Vermögen der Stiftung 

1. Das Vermögen der Stiftung besteht bei ihrer Errichtung aus 27.350,00 EUR. Es kann durch Zuwen-

dungen der Stifter oder Dritter erhöht werden, wenn diese solches ausdrücklich bestimmen (Zu-

stiftungen). 

2. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten, Vermögensumschich-

tungen sind zulässig; dabei ist der Grundsatz der Bestandserhaltung zu beachten. 

3. Die Stiftung darf weitere Zuwendungen (z.B. Förderbeiträge) entgegennehmen, die zur Verwen-

dung für den Stiftungszweck bestimmt sind.  

§ 5  

Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Die Stiftung stellt einen Jahresabschluss nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften 

auf. 

§ 6  

Organe der Stiftung 

1. Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und der Verwaltungsausschuss. Eine 

gleichzeitige Mitgliedschaft in Vorstand und Stiftungsrat bzw. Verwaltungsausschuss ist nicht zu-

lässig. 

2. Die Stiftung hat eine Stiftungsversammlung. Diese ist nicht Organ. 

3. Die Stiftung kann Fachbeiräte, Kommissionen und andere Organisationseinheiten einrichten. 

Diese sind nicht Organ.  

§ 7  

Haftung 

Die Organe, ihre Mitglieder sowie von diesen Beauftragte, haften gegenüber der Stiftung lediglich für 

grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln, soweit nicht eine solche Haftungsbeschränkung zwin-

gend gesetzlich ausgeschlossen ist. 
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§ 8  

Vorstand 

1. Der Vorstand der Stiftung besteht aus drei bis sieben Personen. Diese werden jeweils vom Stif-

tungsrat für die Dauer von bis zu zwei Jahren berufen. Wiederberufungen sind auch mehrfach 

möglich.  

2. Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich oder aufgrund eines Anstellungs-

vertrages oder Dienstvertrages gegen angemessene Vergütung aus. Ehrenamtliche Mitglieder ha-

ben Anspruch auf den Ersatz notwendiger und angemessener Auslagen. Über Anstellungsverträge 

und Dienstverträge bestimmt der Stiftungsrat. 

3. Mitglieder des Vorstandes können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vom Stiftungsrat abbe-

rufen werden. 

4. Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder im Amt bis zum Beginn der Amtsperiode neuer 

Mitglieder.  

5. Der Stiftungsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands bestimmen. 

§ 9  

Aufgaben des Vorstands 

1. Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung. Zu seinen Aufgaben gehört 

insbesondere 

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens, 

b) die Erstellung des Jahresbudgets, 

c) die Vergabe von Stiftungsmitteln, 

d) Vorschläge zur Bildung und Auflösung von Rücklagen, 

e) die Rechnungslegung und Berichterstattung über die Verwaltung der Stiftung an den Stiftungs-

rat und an die Stiftungsaufsicht, 

f) die Bestimmung eines Katalogs von Zuwendungen an die Stiftung. 

2. Für die laufende Arbeit ist das geschäftsführende Mitglied des Vorstandes zuständig, das diese 

nach den Beschlüssen des Vorstands ausführt. 
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§ 10  

Organisation des Vorstands 

1. Sofern der Stiftungsrat keine Bestimmung getroffen hat, wählt der Vorstand aus seiner Mitte ei-

nen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorstand kann die Kompetenzen 

innerhalb des Vorstands festlegen und einem seiner Mitglieder die Aufgabe eines geschäftsfüh-

renden Vorstandsmitglieds übertragen. 

2. Der Vorstand hält mindestens einmal im Geschäftsjahr eine Vorstandssitzung ab, im Übrigen nach 

Bedarf. 

3. Die Einberufung einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch den stell-

vertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (postalisch oder elektronisch) mit einer Frist 

von einer Woche vor dem Sitzungstermin mit einer Tagesordnung den Mitgliedern zugehen. 

4. Die Sitzungen des Vorstandes können nach Bestimmung des Vorsitzenden bzw. des stellvertre-

tenden Vorsitzenden auch virtuell als Online-Sitzung erfolgen. 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens zwei Mitglie-

der anwesend sind. 

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

7. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Mitglied 

des Vorstandes, das die Sitzung geleitet hat, und einem weiteren Mitglied, das an der Sitzung 

teilgenommen hat, zu unterschreiben. 

8. Beschlüsse im schriftlichen (postalisch oder elektronisch) Umlaufverfahren sind zulässig, sofern 

kein Vorstandsmitglied eine Sitzung wünscht. 

9. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

§ 11  

Vertretungsmacht des Vorstands 

1. Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten. Dieser hat die 

Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

2. Der Vorstand handelt durch seinen einzelvertretungsberechtigten Vorsitzenden oder durch den 

stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Vorstandes. 
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§ 12  

Stiftungsrat 

1. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens dreißig Personen. Der Stiftungsrat 

setzt sich zusammen aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen. Die Mitglieder 

des ersten Stiftungsrats werden von den Stiftern berufen; im Übrigen ergänzt sich der Stiftungsrat 

selbst durch Zuwahl bzw. wählt oder ernennt rechtzeitig vor Ablauf der Amtsperiode ein neues 

Mitglied. Wiederberufungen sind auch mehrfach möglich. 

2. Im Stiftungsrat sollen Repräsentanten und Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommu-

nen der Region Südniedersachsen angemessen vertreten sein:   

a) Sechs Sitze werden aus den Kommunen durch die jeweils gewählten Hauptverwaltungsbe-

amten der Stadt Göttingen und der Landkreise Göttingen, Northeim, Goslar, Holzminden, 

Eichsfeld besetzt. 

b) Vier Sitze werden aus der Wissenschaft durch die Präsidenten oder ein anderes Präsidiums-

mitglied der vier regionalen Hochschulen Georg-August-Universität Göttingen, Technische 

Universität Clausthal, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holz-

minden, Göttingen und der Privaten Hochschule Göttingen besetzt. 

c) Sechs Sitze werden aus der regionalen Wirtschaft besetzt. 

d) Die verbleibenden Sitze können frei besetzt werden. 

3. Die Mitglieder des Stiftungsrats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben keinen Anspruch 

auf den Ersatz von Auslagen.  

4. Personen, die nach Absatz 2 aufgrund ihres Amts als Vertreter einer öffentlich-rechtlichen oder 

privaten Organisation für den Stiftungsrat vorgesehen sind, beruft der Stiftungsrat durch Be-

schluss. Ihre Mitgliedschaft im Stiftungsrat endet ohne weiteres mit dem Ende des betreffenden 

Amts.      

5. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Nach Ablauf der Amtsperiode 

bleiben die Mitglieder bis zur Neuwahl im Amt. 

6. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, wird ein Nachfolger lediglich bis zum Ende der 

Amtszeit gewählt. 

7. Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzen-

den. 

§ 13  

Aufgaben des Stiftungsrats 

1. Der Stiftungsrat hat folgende Aufgaben 

a) Festlegung der Leitlinien zur Umsetzung des Stiftungszwecks, 
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b) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Bestimmung des Vorsitzenden, 

c) Überwachung der Tätigkeit des Vorstands, 

d) Festlegung der Planungs- und Berichtspflichten des Vorstands gegenüber dem Stiftungsrat, 

e) Entlastung des Vorstandes, 

f) Genehmigung des Jahresabschlusses, 

g) Genehmigung zu Bildung und Auflösung von Rücklagen durch den Vorstand, 

h) Satzungsänderungen, 

i) Zusammenlegung oder Zulegung mit einer anderen Stiftung, 

j) Aufhebung der Stiftung, 

k) Zustimmung zur Aufstellung des Zuwendungskatalogs. 

2. Für die Vergabe von Stiftungsmitteln kann der Stiftungsrat in Abstimmung mit dem Vorstand 

Richtlinien erlassen. 

§ 14  

Organisation des Stiftungsrats 

1. Der Stiftungsrat hält mindestens einmal im Geschäftsjahr eine Sitzung, im Übrigen nach Bedarf. 

2. Die Einberufung einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch den stell-

vertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (postalisch oder elektronisch) mit einer Frist 

von zwei Wochen vor dem Sitzungstermin mit einer Tagesordnung den Mitgliedern zugehen. 

3. Die Sitzungen des Stiftungsrates können nach Bestimmung des Vorsitzenden bzw. des stellvertre-

tenden Vorsitzenden auch virtuell als Online-Sitzung erfolgen. 

4. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder sowie der Vorsitzende oder bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende 

anwesend sind. 

5. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden 

den Ausschlag. 

6. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Mitglied 

des Stiftungsrats, das die Sitzung geleitet hat, und einem weiteren Mitglied, das an der Sitzung 

teilgenommen hat, zu unterschreiben. 
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7. Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen (postalisch oder elektronisch) Umlaufverfahren zu-

lässig, sofern kein Mitglied des Stiftungsrats eine Sitzung wünscht. Das Umlaufverfahren ist nicht 

zulässig für Beschlüsse über Satzungsänderung, Zusammenlegung, Zulegung oder Auflösung der 

Stiftung. 

8. Der Stiftungsrat kann weitere, die Satzung ausfüllende Regelungen zu seiner Organisation treffen. 

§ 15 

Verwaltungsausschuss 

1. Der Verwaltungsausschuss wird mit Mitgliedern des Stiftungsrates besetzt. Die Bestellung der Mit-

glieder des Verwaltungsausschusses obliegt dem Stiftungsrat. 

2. Der Verwaltungsausschuss der Stiftung besteht aus drei bis fünf Personen. Diese werden jeweils 

vom Stiftungsrat für die Dauer von fünf Jahren berufen. Wiederberufungen sind auch mehrfach 

möglich. 

3. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben kei-

nen Anspruch auf den Ersatz von Auslagen. 

4. Mitglieder des Verwaltungsausschusses können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vom Stif-

tungsrat abberufen werden. 

5. Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder im Amt bis zum Beginn der Amtsperiode neuer 

Mitglieder.  

6. Der/die Vorsitzende des Stiftungsrates ist in Personalunion der/die Vorsitzende des Verwaltungs-

ausschusses. Der Verwaltungsausschuss wählt einen stellv. Vorsitzenden. 

§ 16  

Aufgaben des Verwaltungsausschusses 

Der Stiftungsrat bestimmt die Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsausschusses und kann eine 

Geschäftsordnung beschließen.  

§ 17  

Organisation des Verwaltungsausschusses 

1. Der Verwaltungsausschuss hält mindestens drei Sitzungen im Geschäftsjahr und weitere nach Be-

darf. 

2. Die Einberufung einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch den stell-

vertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (postalisch oder elektronisch) mit einer Frist von 

einer Woche vor dem Sitzungstermin mit einer Tagesordnung den Mitgliedern zugehen. 
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3. Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses können nach Bestimmung des Vorsitzenden bzw. des 

stellvertretenden Vorsitzenden auch virtuell als Online-Sitzung erfolgen. 

4. Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 

die Hälfte seiner Mitglieder sowie der Vorsitzende oder bei Verhinderung der stellvertretende Vor-

sitzende anwesend sind. 

5. Der Verwaltungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglie-

der. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsit-

zenden den Ausschlag. 

6. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Mitglied 

des Verwaltungsausschusses, das die Sitzung geleitet hat, und dem Protokollführer zu unterschrei-

ben. 

7. Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen Umlaufverfahren (postalisch oder elektronisch) zu-

lässig, sofern kein Mitglied des Verwaltungsausschusses eine Sitzung wünscht. 

§ 18  

Stiftungsversammlung 

1. Die Stiftungsversammlung besteht aus den Stiftern und den Förderpartnern der Stiftung. Förder-

partner sind Personen, Institutionen oder Organisationen, die sich verpflichtet haben, die Aufga-

ben der Stiftung im Rahmen eines Fördervertrages mit einem laufenden Beitrag finanziell zu un-

terstützen. Die Eigenschaft als Förderpartner gilt für den Zeitraum des Bestehens des jeweiligen 

Fördervertrages. 

2. Die Stiftungsversammlung hat die Aufgabe, dem Stiftungsrat Empfehlungen für Leitlinien zur Um-

setzung des Stiftungszwecks zu geben. Das eigene Initiativrecht des Stiftungsrats für Leitlinien 

bleibt davon unberührt. 

3. Die Stiftungsversammlung hält mindestens einmal im Jahr eine Sitzung. Die Einberufung einer Sit-

zung erfolgt durch den Vorsitzenden des Stiftungsrats, bei Verhinderung durch den stellvertreten-

den Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (auch per Telefax oder in Textform) mit einer Frist von 

zwei Wochen vor dem Versammlungstermin mit einer Tagesordnung den Mitgliedern der Stif-

tungsversammlung zugehen. Der Stiftungsrat kann zu weiteren Sitzungen einladen. 

4. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, leitet die 

Stiftungsversammlung.  

5. Die Stiftungsversammlung ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 

die Hälfte seiner Mitglieder sowie der Vorsitzende des Stiftungsrats oder bei Verhinderung der 

stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. 
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6. Die Stiftungsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglie-

der. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsit-

zenden den Ausschlag. 

7. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Vorsit-

zenden und einem weiteren Teilnehmer der Stiftungsversammlung zu unterschreiben. 

§ 19  

Satzungsänderung 

1. Änderungen des Stiftungszweckes, die Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen Stiftung, 

die Zulegung oder die Aufhebung der Stiftung sind zulässig, wenn die Erfüllung des Stiftungszwe-

ckes unmöglich geworden ist oder angesichts wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse nicht 

mehr sinnvoll erscheint. 

2. Satzungsänderungen, die den Zweck nicht berühren, sind im Übrigen möglich, wenn sie die ur-

sprüngliche Gestaltung der Stiftung nicht wesentlich verändern oder die Erfüllung des Stiftungs-

zweckes erleichtern. 

3. Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen einer einfachen Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder des Stiftungsrats.  

4. Das Erfordernis einer staatlichen Genehmigung für Maßnahmen nach den Absätzen 1. und 2. 

bleibt unberührt. 

§ 20 

Beendigung der Stiftung 

Im Falle der Aufhebung oder Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an eine solche gemeinnützige 

Einrichtung, die der Vorstand mit Zustimmung des Stiftungsrats bestimmt. 

 

 

 


